
Klage, eingereicht am 20. Januar 2011 — Fraas/HABM 
(Karomuster in den Farben rosa, violett, beige und 

dunkelgrau) 

(Rechtssache T-31/11) 

(2011/C 72/49) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Deutsch
land) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte R. Kunze und G. 
Würtenberger) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

— Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 15. November 2010 in der Sache 
R 1284/2010-4 aufzuheben; 

— dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt die Kosten 
des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke, die ein Karomuster in 
den Farben rosa, violett, beige und dunkelgrau darstellt, für 
Waren der Klassen 18, 24 und 25. 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b i. V. m. Art. 
7 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ), da die betrof
fene Gemeinschaftsmarke unterscheidungskräftig sei, sowie Ver
stoß gegen Art. 75 und 76 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, 
da die Beschwerdekammer sich nicht mit dem umfangreichen 
tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen der Klägerin auseinan
dergesetzt habe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1). 

Klage, eingereicht am 21. Januar 2011 — Cathay Pacific 
Airways/Kommission 

(Rechtssache T-38/11) 

(2011/C 72/50) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Cathay Pacific Airways Ltd (Prozessbevollmächtigte: D. 
Vaughan, QC, R. Kreisberger, Barrister, Rechtsanwalt B. Bär-Bou
yssière und M. Rees, Solicitor) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— Art. 2 der Entscheidung der Kommission für nichtig zu 
erklären, soweit er sie betrifft; 

— Art. 3 der Entscheidung der Kommission für nichtig zu 
erklären, soweit er sie betrifft; 

— Art. 5 der Entscheidung der Kommission für nichtig zu 
erklären, soweit dadurch gegen sie eine Geldbuße von 
57 120 000 Euro verhängt wird, hilfsweise, den Betrag die
ser Geldbuße herabzusetzen; 

— der Kommission die Kosten der Klägerin für das vorliegende 
Verfahren aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung der Entscheidung 
K(2010) 7694 endg. der Kommission vom 9. November 
2010 in dem Verfahren COMP/39.258 — Luftfracht, soweit 
die Kommission festgestellt habe, dass sich die Klägerin eines 
Verstoßes gegen die Art. 101 AEUV und 53 EWR durch Ab
sprache verschiedener Bestandteile des Preises von Luftfracht
dienstleistungen in Bezug auf (a) Treibstoffzuschläge, (b) Sicher
heitszuschläge und (c) Nichtzahlung von Provisionen auf Zu
schläge auf Flugstrecken (i) zwischen Flughäfen innerhalb des 
EWR und Flughäfen außerhalb des EWR und (ii) zwischen Flug
häfen in Vertragsstaaten des EWR-Abkommens, die keine Mit
gliedstaaten sind, und Drittstaaten bezogen hätten, schuldig ge
macht habe. Hilfsweise beantragt die Klägerin Nichtigerklärung 
oder erhebliche Herabsetzung der gegen sie verhängten 
Geldbuße. 

Die Klägerin stützt ihre Klage auf acht Gründe: 

1. Erster Klagegrund: Die Kommission habe einen Rechtsfehler 
und einen offensichtlichen Bewertungsfehler durch die Fest
stellung begangen, dass die Klägerin an einer einzigen fort
gesetzten Gesamtzuwiderhandlung teilgenommen habe. Die 
weitaus meisten Ereignisse, die in der Entscheidung gegen die 
Klägerin angeführt worden seien, 

— stellten keine Zuwiderhandlung dar, da sie sich auf den 
Austausch öffentlich zugänglicher Informationen bezogen 
hätten, 

— seien Teil eines vorgeschriebenen allgemeinen Verfahrens 
zur Genehmigung einer Regelung gewesen oder aber 

— hätten außerhalb des Zuwiderhandlungszeitraums stattgefun
den bzw. fielen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kom
mission.
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Zudem habe die Kommission nicht dargetan, dass die in der 
Entscheidung dargestellten Tätigkeiten der Klägerin belegten, 
dass sie sich an einem gemeinsamen Plan zur Verfolgung eines 
gemeinsamen Zwecks beteiligt habe. 

2. Zweiter Klagegrund: Die Kommission habe einen Rechtsfeh
ler und einen offensichtlichen Wertungsfehler durch die Fest
stellung begangen, dass die Klägerin nicht verpflichtet gewe
sen sei, sich an dem gemeinsamen Antragsverfahren auf Ge
nehmigung von Zuschlägen durch das Civil Aviation Depart
ment (Ministerium für Zivilluftfahrt, CAD) der Sonderverwal
tungsregion Hongkong der Volksrepublik China zu betei
ligen. Wie das CAD Hongkong in seinem Schreiben an 
den Präsidenten der Europäischen Kommission vom 3. Sep
tember 2009 erläutert habe, sei von den Luftfahrtunterneh
men verlangt worden, sich über die Einzelheiten der gemein
samen Anträge einschließlich des Betrags des Zuschlags zu 
einigen, für den die Genehmigung beantragt worden sei, und 
sie seien verpflichtet gewesen, die vom CAD festgesetzten 
Aufschläge zu berechnen. 

3. Dritter Klagegrund: Die Kommission habe durch die Feststel
lung einen Rechtsfehler begangen, dass der Einwand des 
staatlichen Zwangs nicht für das Verhalten der Klägerin in 
Hongkong (und Indien, Sri Lanka, Japan, den Philippinen 
und Singapur) gelte, und die Feststellung, dass das Verhalten 
der Klägerin einen Verstoß gegen Art. 101 AEUV darstelle, 
sei offensichtlich fehlerhaft. 

4. Vierter Klagegrund: Die Feststellung der Zuwiderhandlung 
durch die Kommission stelle einen offensichtlichen Rechts
irrtum dar, weil sie eine offensichtliche Einmischung in die 
örtliche Verwaltung von Hongkong darstelle und damit 

— gegen den völkerrechtlichen Grundsatz der Nichtein
mischung bzw. der Völkersitte verstoße, und 

— zu einer unmittelbaren Zuständigkeitskollision führe, die 
den Grundsatz der Rechtssicherheit verletze. 

5. Fünfter Klagegrund: Die Kommission habe einen Rechtsfehler 
bei ihrer Behandlung der Regelung in Hongkong im Ver
gleich mit der relevanten gleichartigen Regelung in Dubai 
begangen. Sie hätte Cathay Pacific und Hongkong auf ähn
licher Grundlage ausschließen müssen, wie sie Dubai aus 
dem Bereich der Zuwiderhandlung ausgeschlossen habe. 

6. Sechster Klagegrund: Die Kommission habe einen Rechtsfeh
ler durch die Feststellung begangen, dass mit den Tätigkeiten 
der Klägerin in Hongkong und in anderen Regelungen un
terliegenden Zuständigkeitsbereichen außerhalb der EU be
zweckt gewesen sein könne, den Wettbewerb in der EU 
bzw. im EWR zu verhindern, zu beschränken oder zu ver
zerren. Die Kommission behaupte auch nicht, dass die Zu
widerhandlung wettbewerbswidrige Wirkungen gehabt habe.

7. Siebter Klagegrund in Bezug auf Flüge von Hongkong und 
anderen Staaten in den EWR: Die Kommission sei für die 
Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV 
und die Verhängung von Geldbußen nicht zuständig gewe
sen, da der Wettbewerb innerhalb der EU oder zwischen 
Mitgliedstaaten nicht berührt worden sei. 

8. Achter Klagegrund: Selbst dann, wenn die behauptete Zuwi
derhandlung in Bezug auf die Klägerin nicht aufgehoben 
werde, müsse die Geldbuße dennoch aufgehoben oder herab
gesetzt werden. Der von der Kommission zugrunde gelegte 
Wert der Verkäufe sei bei weitem zu hoch, und die Kommis
sion habe das individuelle Niveau der Beteiligung bei der 
Klägerin nicht berücksichtigt. Die Klägerin beantragt, dass 
der Gerichtshof in Ausübung seiner Befugnis zu unbe
schränkter Nachprüfung nach Art. 261 AEUV eine symboli
sche Geldbuße verhängen oder die Geldbuße erheblich he
rabsetzen möge. 

Beschluss des Gerichts vom 10. Januar 2011 — 
Labate/Kommission 

(Rechtssache T-389/09) ( 1 ) 

(2011/C 72/51) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident der Ersten Kammer hat die Streichung der Rechts
sache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 312 vom 19.12.2009. 

Beschluss des Gerichts vom 12. Januar 2011 — 
Maximuscle/HABM — Foreign Supplement Trademark 

(GAKIC) 

(Rechtssache T-198/10) ( 1 ) 

(2011/C 72/52) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Der Präsident der Fünften Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 179 vom 3.7.2010.
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